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l Eingabe des schweiz. Eentralvereins vom Woten Kreuz
au den

hohen Bundesrat der schweiz. Eidgenossenschaft.

Hochgeachteter Herr Präsident!
Hochgeachtete Herren!

Im Namen des schweiz. Centralvereins vom Roten Kren; beehren wir uns, mit dem

Gesuch an Sie zu gelangen, Sie möchten für das Gebiet der schweiz. Eidgenossenschaft gesetz-

liche Bestimmungen zum Schutze des Roten Kreuzes erlassen.
Bekanntlich hat die Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der im Kriege ver-

wundeten Militärs, vom 22. August 1864, die der Pflege der Verwundeten und Kranken
im Felde dienenden Anstalten und Personen als neutral anerkannt und das Rote Kreuz auf
weißem Grund als Zeichen der Unverletzlichkeit erklärt.

Im Laufe der Zeit ist sowohl mit diesem Zeichen als auch mit dem Namen des Roten
Kreuzes immer mehr Mißbrauch getrieben worden, insbesondere zur Reklame zur Bezeichnung
von gewerblichen Produkten aller Art und sodann auch von Personenvereinigungen, welche
mit den Zwecken der internationalen Vereinbarung in keinen Beziehungen stehen. Infolge-
dessen sah sich schon im Jahre 1884 die dritte internationale Konferenz der Vereine vom
Roten Kreuz in Genf veranlaßt, dem Wunsche Ausdruck zu geben, es möchten in allen Staa-
ten energische Mittel ergriffen werden, um dem Mißbrauch des konventionellen Abzeichens im
Frieden wie im Kriege wirksam entgegenzutreten.

Das internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf eröffnete sodann durch Beschluß
vom 26. Dezember 1886 eine Preiskonkurrenz über den Mißbrauch des Abzeichens und des

Namens des Roten Kreuzes.
Die folgende Konferenz in Karlsruhe im Jahre 1887 beschäftigte sich mit dem Miß-

brauch des Namens des Roten Kreuzes durch nicht autorisierte Gesellschaften. Sie sprach den

Wunsch aus, es möchte in allen Staaten, die der Genfer Konferenz beigetreten sind, eine

Gesellschaft vom Roten Kreuz bezeichnet werden, welche allein mit ihren Organen das Recht
haben soll, das Abzeichen zu verwenden, und es sollen die Regierungen der Signaturmächte
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ersucht werden, nach Maßgabe ihrer Gesetzgebung Mittel zu ergreifen, um die von ihnen an-
erkannte Gesellschaft vom Roten Kren; gegen Mißbrauche zu schützen, welche zu ihrem Nach-
teile sich zeigen könnten. (Vergl. 28 u. 1k 7 ff. des Berichtes.)

Von den auf die Preisausschreibung von 1886 eingegangenen Arbeiten wurden die-

jenigen von Dr. Jules Cvsar Bnzzati, Professor des internationalen Rechtes an der Univcr
sität von Macerata, und von Advokat Konstantin Castori, Professor des Strafrechtes an der

Universität Padua, mit einem ersten und zweiten Preise ausgezeichnet und vom internationalen
Komitee 1896 publiziert. Dieselben geben über die Materie wertvolle Informationen und es

darf wohl auf diese Preisarbeiten verwiesen werden.

Die Frage wurde in der Konferenz von 1892 wieder aufgenommen und es wurde be-

schlössen, daß die Verwendung des Namens und des Abzeichens des Roten Kreuzes in jedem
Lande unter den Schutz der Gesetze gestellt werden sollte und daß das Abzeichen nur mit
Bewilligung der kompetenten Organe des Roten Kreuzes des betreffenden Landes sollte ver
wendet werden dürfen. (Vergl. pnA. 160 ff. n. 257 ff. des Berichtes.

Eine Reihe von Staaten haben in der Folge Bestimmungen zum Schutz des Roten
Kreuzes erlassen, so insbesondere: Belgien durch ein Gesetz vom 36. März 1891, Dänemark
durch ein Gesetz vom 7. April 1894, Österreich durch Ministerialerlasse von 1883, Ungarn
durch Ministerialverordnung von 1889 und solche von 1898, Rumänien durch Gesetz vom
3/15. März 1895, Serbien durch Gesetz vom 12. Januar 1896, Portugal durch Gesetz

vom 21. Mai 1896 und durch Ansführungsbcstimmnngen vom 15. Mai 1898, Spanien
durch Gesetz vom 7. November 1899, Ver. Staaten von Nordamerika durch Gesetz vom
6. Juni 1966, Rußland durch das Reglement der'Gesellschaft vom Roten Kreuz und durch

Erlaß des Handelsdepartemcnts. In neuester Zeit ist Deutschland auf diesem Gebiete gefolgt
durch Vorlage eines Gesetzes zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens. Der Entwurf hat
eine Kommissionalberatnng passiert und ist in der zweiten Lesung im Reichslage am 16. März
1962 angenommen worden.

Die Gründe, die in den genannten Staaten dazu geführt haben, Bestimmungen gegen
den Mißbrauch des Genfer Nentralitätszeichens aufzustellen, bestehen aber auch für die Schweiz,
ja wir möchten sagen, sie bestehen vor allem für die Schweiz. Mit ihrem Namen ist nicht

nur die Entstehung der Genfer Konvention eng verknüpft, ihre oberste Landesbehörde ist so-

gar von Anfang an direkt als Hüterin und Verwalterin des internationalen Vertrages be

stellt worden und steht in dieser Eigenschaft im Begriff, die Initiative zu ergreifen zu einer

Revision der Konvention. Die Schweiz wird sich also schon in Rücksicht auf ihre internatio-
nale Stellung der Pflicht nicht dauernd entziehen können, in ihrem eigenen Lande Ordnung
zu schaffen im Sinne der von den internationalen Konferenzen aufgestellten und in zahlreichen
Staaten durchgeführten Postulate.

Es sind aber nicht nur Rücksichten internationaler Art, die einer Regelung der Frage
rufen, es gilt auch die eigenen Landcsinteressen und namentlich diejenigen unserer Armee zu
wahren.

Das Zeichen dcS Roten Kreuzes dient im Kriege zur Kenntlichmachnng von Sanitäts-
anstaltcn, von zum Sanitätsdienst gehörigen Personen nnd Materialien, die auf den Schutz
des Genfer Vertrags Anspruch haben, und es ist Pflicht der Armceleitung, darüber zu wachen,
daß dieser Schutz den Berechtigten gewährt, unberechtigtem Personal oder Material aber nicht
zuteil werde. Wenn nun in Friedenszeiten die Bevölkerung daran gewöhnt ist, das Zeichen
des Roten Kreuzes in ganz uneingeschränkter Weise nnd ungestraft für Zwecke gebraucht zu

sehen, die mit der Genfer Konvention nicht den entferntesten Znsammenhang haben, dann
wird es im Kriege schwer hallen, Mißbränche zu verhindern, die infolge der Gepflogenheiten
der vorangegangenen Fricdenöpcriode nicht mehr als solche empfunden werden.

Durch den Erlaß eines solchen Gesetzes werden aber auch Ubelstände im wirtschaftlichen
Leben beseitigt.

Daß solche mißbräuchliche Anwendungen des Roten Kreuzes in der Schweiz vielfach

vorkommen, braucht wohl kaum eingehend nachgewiesen zu werden. Jeder Gang durch eine

Stadt oder größere Ortschaft zeigt dem Beobachter Firmentafeln von Apotheken, Droguerie:,,
Bazaren nnd Eoiffenrmagazinen, die mit dem Roten Kreuz in Bild und Wort ausgestattet
sind, und fast zahllos find die VcrkanfSgegenstände, vom Verbandstoffpaket bis zur Toiletten-
seife, zur Cigarren- oder Zwirnfadensorte, die, mit dem Zeichen der Genfer Konvention ge-



schmückt, den Käufer anlocken sollen. Daß diese Verhältnisse für das Publikum nicht selten

zu unliebsamen Täuschungen führen, liegt auf der Hand. Fast überall wird das Rote Kreuz
als ein Zeichen betrachtet, das einen gewissen Zusammenhang mit dem bekannten Verein vom
Roten Kreuz anzeigt, und es glaubt darum oft das Publikum, mit solchen Rvt-Krcuz-Artikeln
Gegenstände zu kaufen, die geprüft und besonders zuverlässig seien, während gar nicht selten
das Gegenteil der Fall ist und das Note Kreuz nur zum Ankauf minderwertiger Ware vcr
leitet.

Mißbrauche des Roten Kreuzes durch Einzelpersonen oder Vereine, wie sie in andern
Staaten eine große Rolle spielen, haben sich in der Schweiz bis setzt in geringerem Maße
fühlbar gemacht. Speziell ist bei uns auf dem großen Gebiete der Krankenpflege, das ganz
besonders in anderen Ländern die Domäne für die Usurpation des Genfer Neutralitätszeichens
durch Vereine und einzelne Personen bildet, der Mißbrauch des Roten Kreuzes bis jetzt ein
relativ kleiner geblieben, so daß ihm mit viel geringerer Mühe gesteuert werden könnte, als
dies anderwärts der Fall war. Ob dieses günstige Verhältnis noch lange andauern würde,
ist allerdings angesichts des lebhaften Aufschwunges, den die berufliche Krankenpflege in den

letzten Jahren nimmt, sehr fraglich..
Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn durch baldigen Erlaß gesetzlicher Bestimmungen

bei uns Mißbränchen in dieser Hinsicht von vorncherein vorgebeugt werden könnte, Mißbräuche,
wie sie auch bei uns einzureißen drohen und deren nachträgliche Beseitigung anderwärts nicht
geringe Schwierigkeiten geboten hat.

Im Vorstehenden haben wir uns erlaubt, Ihnen in aller Kürze die Gründe vorzu-
führen, die uns bestimmen, bei Ihnen den Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen für den

Schutz des Roten Kreuzes in der Schweiz anzuregen. Wir bitten Sie, die Angelegenheit in
wohlwollende Erwägung zu ziehen, und zeichnen mit ausgezeichneter Hochachtung

Zürich und Aarau, den 10. Juli 1902.

Namens der Delegicrtenversammlung des schweiz. Centralvereins vom Roten Kreuz,
Der Präsident: H. Haggenmacher. Der Sekretär: Dr. Schenker.

' -

Die neuen Ärztewagen bei den Mnßischen Staatsbahnen.
Von Dr. O. Brähiner, Berlin.

Der auch von uns besprochene Eisenbahnunfall bei Altenbccken, der am Schluß des

vergangenen Jahres die Welt in Erregung versetzte, hat insbesondere durch die mit ihm ver-
bundenen tragischen Umstände sich als segensreich für die Fortschritte der Eisenbahnhygiciue
erwiesen. Zum Teil durch höhere Anregung mitbestimmt, hat der Herr Minister der öffcnt-
lichen Arbeiten angeordnet, daß zur Hülfeleistung bei Eisenbahnuufällen, bezw. zum Trans
Port der Verwundeten 75 Ärztewagen herzustellen sind. Nach genauer Prüfung der für diese

Wagen bestimmten Stationen durch die Direktionen wurde die Zahl derselben ans 77 erhöht.
Mit der Anfertigung dieser Wagen wurden beauftragt die Eisenbahudirektiouen Berlin, Hau-
nover, Breslau, Köln, Essen a/R. Die sämtlichen, für die innere Ausstattung erforderlichen
Gegenstände sollen durch die Eisenbahndirektion Berlin beschafft werden. Um eine Gleichmäßig-
keit herbeizuführen, wurde zunächst die Eisenbahndirektion Berlin beauftragt, sechs Wagen her-
stellen zu lassen und je einen an die übrigen mit der Herstellung beauftragten Direktionen
als Modell zu überweisen. Der erste Modellwagcn wurde unter Aufsicht einer Kommission,
in welcher ein Ministerialdirektor den Vorsitz führte, bereits im März d. I. fertig gestellt.
Bei dem Eifer der Inangriffnahme und bei den zu diesem Zwecke reichlich bewilligten Mitteln
läßt sich annehmen, daß noch vor Ablauf des Jahres sämtliche Ärztewagen in Tätigkeit sind.

Die Wagen, für deren Herstellung die Eisenbahndirektionen breite Durchgangswagen
4- Klasse, wie sie bei der Armee für den Verwuudetentransport eingerichtet sind, ans ihren
Beständen zur Verfügung stellen sollen, haben folgende Einrichtung. Der Wagen besteht aus
zwei ungleichen durch eine Bretterwand geteilten Abteilungen, von denen die eine als Ver-
bands und Operationsraum, die andere, doppelt so große, als Lagerraum für acht Ver-
wundete und gleichzeitig Sitzranm für vier Leichtverletzte dienen soll. Zur Heizung sind be-
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